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Anmerkung 1: 



Anmerkung 1: 
Zur Umrechnung: die Angaben in SWS (Semesterwochenstunden) und ECTS (auch: Leistungs-
punkte (LP), Kreditpunkte (KP), Credit Points (CP) gehören nicht zum amtlichen Text, son-
dern wurden umgerechnet in Zeitangaben, die sich in Studiencurricula finden. Sie sollen es den 
Betreuungsbehörden und den nach Landesrecht zuständigen Behörden erleichtern, Studienan-
gebote nach §§ 5, 7 Abs. 1, 8, und einzelne Module nach § 7 Abs. 2 BtRegVO anzuerkennen. 
Hierbei wurde 1 SWS mit 15 Unterrichtsstunden a 45 min gewichtet, 1 ECTS mit 30 Unter-
richtsstunden á 45 min (= 22,5 Zeitstunden). 
 
Anmerkung 2: 
Die jeweiligen Zeitstunden zu den einzelnen Modulen (Gesamtzahl) sind amtlich und durch die 
BtRegV vorgegeben. Innerhalb der Module selbst gibt es in der BtRegV keine weitere Diffe-
renzierung zu den Zeitstunden. Die vorliegende Klassifizierung ist subjektiv und kann ggf. an-
gepasst und verändert werden. Beim Nachweis der erforderlichen Sachkunde für einzelne In-
halte von Modulen kann es sich deshalb nur um Rahmenwerte handeln. 
 
 



 

 

 


